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§ 5 KDV 1967
 KDV 1967 - Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

Bei Fahrzeugen mit metallenen Gleisketten müssen die mit der Fahrbahn in Berührung kommenden Kanten und

Rippen der Kettenglieder so abgerundet sein, daß der Halbmesser der Abrundungen an den Längsseiten der

Bodenplatten und Rippen mindestens 6 cm beträgt. Der Druck, der durch eine metallene Laufrolle belasteten, auf

waagrechter, ebener Fahrbahn gleichmäßig au5iegenden Flächenteile einer Kette darf 150 N/cm² nicht übersteigen.

Bei Gleiskettenfahrzeugen mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 16 km/h müssen die Laufrollen mit

mindestens 4 cm hohen Gummireifen oder deren Kettenglieder mit einer Gummiau5age5äche versehen sein, deren

zulässige Abnützungsgrenze deutlich erkennbar gemacht sein muß.
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